
 Leseprobe zum Download 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung    
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.

© Eisenhans / fotolia.com    ©   Sven Vietense / fotlia.com                        © Picture-Factory / fotolia.com
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Brandverhalten von Baustoffen

   Hinweis

Folgende Normen und Regelwerke sind in diesem Kapitel
vorwiegendrelevantMVVTB,DIN 4102-4,DINEN 13501.

Definition

BaustoffeundBauproduktewerdennachihremBrandverhal-
teninBaustoffklasseneingeteilt,umbeurteilenzukönnen,ob
diesedenbaurechtlichenVorgabengenügen.

BauteileundSonderbauteilekönnenmitnachgewiesenerFeu-
erwiderstandsdauer in die Feuerwiderstandsklassen eingeord-
netwerden.

Auf nationaler Ebene erfolgen diese Unterteilungen nach der
NormenreiheDIN 4102,aufeuropäischerEbenenachderNor-
menreihe DIN EN 13501. Hierbei besteht keine direkte Über-
tragbarkeitzwischenbeidenKlassifizierungssystemen,aberdie
bauaufsichtlichrelevantenBenennungenlassensichsowohlder
nationalenalsauchdereuropäischenKlassifizierungzuordnen.

BrandverhaltenvonBaustoffen
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Allgemeine Verwendung mit 
Nachweisen
MaßgebendfürdieEinordnungvonBaustoffenhinsichtlichihrer
Brennbarkeitund ihresFeuerwiderstandssind jeweilsdieVor-
gaben der Verwaltungsvorschrift der Technischen Baubestim-
mungendesjeweiligenBundeslandes,derenAngabenbindend
sind. Diese basieren im Wesentlichen auf der Muster-Verwal-
tungsvorschriftTechnischeBaubestimmungen(MVVTB).

   Hinweis

GrundsätzlichgibtesseitJuli2017keineBauregellistemehr,
denndiesewurdeumstrukturiertund indieMuster-Verwal-
tungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB)
integriert.

FürBestandsbautenkannes jedochsinnvollsein,diezum
ZeitpunktdesBausgültigeFassungderBauregellistenein-
zusehen.

VerwaltungsvorschriftenTechnischeBaubestimmungeninden
Bundesländern
(StandJuli2022):

• Baden-Württemberg:VwVTBvom20.12.2017(eigeneVVTB,
MVVTBnurinBezugaufAnhänge 1–13)

• Bayern:BayTB,Ausgabe25.04.2022(eigeneVVTB)
• Berlin:VVTBBln,Ausgabe25.04.2022(eigeneVVTB)
• Brandenburg:VerwaltungsvorschriftTechnischeBaubestim-

mungen(VVTB)vom02.12.2021(eigeneVVTB,geringfügi-
geÄnderungenzurMVVTB,veröffentlichtimAmtsblatt)
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• Bremen:BremVVTBvom25.04.2018(landesspezifischeÄn-
derungengemäßAnlage;dynamischerVerweisaufMVVTB
2021/1)

• Hamburg:VVTBvom20.05.2022 (landesspezifischeÄnde-
rungen,zusammengefasstaufDeckblatt)

• Hessen:H-VVTBvom08.12.2021(eigeneVVTB,landesspe-
zifische geringfügige Änderungen in Fettdruck und einem
separatenDokument)

• Mecklenburg-Vorpommern:VVTBM-Vvom05.02.2020(ei-
geneVVTB;dynamischerVerweisaufMVVTB2021/1)

• Niedersachsen:VVTBNiedersachsen,Fassung01.04.2022
(eigeneVVTB)

• Nordrhein-Westfalen:VVTBNRW,Ausgabe15.06.2021(ei-
geneVVTB)

• Rheinland-Pfalz:VV-TB,Ausgabe08.05.2022(eigeneVVTB)
• Saarland:VVTBvom14.04.2022(eigeneVVTB)
• Sachsen:VwVTBvom06.01.2021(eigeneVVTB)
• Sachsen-Anhalt:VVTBSachsen-Anhaltvom20.04.2022(ei-

geneVVTB)
• Schleswig-Holstein: VV TB SH vom 22.04.2021 (eigene VV

TB)
• Thüringen:ThürVVTBvom18.11.2020(eigeneVVTB)

   Hinweis

Da sich die jeweiligen Verwaltungsvorschriften oft ändern,
empfiehlt es sich zu überprüfen, ob zwischenzeitlich neue
Fassungen erschienen sind. Diese sind i. d. R. kostenlos
über die Internetseiten der jeweiligen Landesregierung er-
hältlich.
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Baustoffklassen nach DIN 4102-4

In der DIN 4102-4:2016-05 werden Angaben über Baustoffe,
BauteileundBauartengemacht,dienachihremBrandverhalten
aufderGrundlagevonBrandprüfungenklassifiziertwurden.

AlleBaustoffeundBauprodukte,dieinderDIN 4102-4aufgelis-
tetunderwähntwerden,könnenohneweiterenNachweisindie
jeweiligenBaustoffklasseneingestuftwerden.

Sonstige Baustoffe und Bauprodukte, die in der DIN 4102-4
nichtaufgeführtsind,bedürfeneinesgesondertenNachweises
inFormeinerPrüfungihresBrandverhaltens.

BaustoffeundBauproduktewerdeninnichtbrennbare(A)und
brennbare(B)Baustoffklasseneingeteilt.InnerhalbderBaustoff-
klassenwirdnochmalsunterschiedenin:

• BaustoffklasseA1(nichtbrennbar)
• BaustoffklasseA2(nichtbrennbar)
• BaustoffklasseB1(schwerentflammbar)
• BaustoffklasseB2(normalentflammbar)
• BaustoffklasseB3(leichtentflammbar)

UnterschiedeinnerhalbderBaustoffklassen:

Baustoffklasse A1: Hier handelt es sich um nicht brennba-
re Baustoffe, die in ihrer Zusammensetzung vollständig nicht
brennbarsind.

Baustoffklasse A2: Hier handelt es sich ebenfalls um nicht
brennbareBaustoffe,diejedochorganischeBestandteilebesit-
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zendürfen.BeidiesenStoffenistdeshalbeinegeringeRauch-
entwicklungmöglich,einBrennenistaberausgeschlossen.

Baustoffklasse B1: Schwerentflammbare Baustoffe brennen
unterPrüfbedingungennurmitUnterstützungeinesFeuersund
verlöschennachWegfallderStützflamme.

Baustoffklasse B2:BeinormalentflammbarenBaustoffenhan-
delt es sich um Baustoffe, die nach Entflammung auch ohne
Stützflammealleineweiterbrennen.

Baustoffklasse B3: Hier handelt es sich um Baustoffe, die
ebenfalls durch Zündquellen entflammen und von allein wei-
terbrennen, jedochwesentlich leichterzuentflammensindals
schwerentflammbareBaustoffe.Diesedürfenbaurechtlichnicht
verwendet werden, es sei denn, sie verlieren bei Einbau ihre
leichtentflammbareWirkung.

   Hinweis

LeichtentflammbareBaustoffe (B3)dürfennichtverwendet
werden.Ausnahme:Wennsiei. V. m.anderenBaustoffendie
leichtentflammbareWirkungverlieren.Nachweisi. d. R.über
einallgemeinesbauaufsichtlichesPrüfzeugniseineramtlich
anerkanntenMaterialprüfanstaltnötig.

JederBaustoffmitbrandschutztechnischenAnforderungen,der
inDeutschlandverwendetwirdundnichtnachDIN 4102-4ge-
normtist,musseinenVerwendbarkeitsnachweisund/odereinen
entsprechendenÜbereinstimmungsnachweisaufweisen.
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WerdenBaustoffe,dienachDIN 4102-4alsgeregelteBaupro-
duktegenormtsind,verwendet,giltderVerwendbarkeitsnach-
weisalserbracht.

SolcheBaustoffesind:

InderBaustoffklasse A1(Abschnitt 4.2.1derDIN 4102-4):

• Beton,Stahlbeton,SpannbetonundLeichtbetonmitnatürli-
chenoderwerksmäßighergestelltenZuschlägen,sieheDIN
EN 206:2021-06,DIN 1054:2021-04,NormenreiheEurocode
2(z. B.DINEN 1992-1-2:2010-12)undDIN 4213:2015-10

• Sand,Kies,Lehm,Tonundallesonstigen,inderNaturvor-
kommendenbautechnischverwendbarenGesteine

• Mineralien,Erden,LavaschlackeundNaturbims
• ausSteinenundMineraliendurchBrenn-und/oderhydrother-

maleProzesseund/oderBlähprozessegewonneneBaustof-
fe,wieZement,Kalk,Gips,Anhydrit,Schlacken-Hüttenbims,
Blähton, Blähschiefer sowie Blähperlite und -vermiculite,
SchaumglasundZiegelsplit

• ZiegelnachDIN 4159:2014-05
• metallenePutzträger
• bewehrterPorenbeton,sieheNormenreihederDIN 4223
• Metall-undStahlbauteile
• MetalleundLegierungeninnichtfeinzerteilterFormmitAus-

nahmederAlkali-undErdalkalimetalleundihrerLegierungen
• SteinzeugundkeramischePlatten
• Glas
• Baustoffe, die nicht mehr als 1 % (Massenanteil) homogen

verteilteorganischeBestandteilehaben

InderBaustoffklasse A2(Abschnitt 4.2.2derDIN 4102-4):

https://www.beuth.de/de/norm/din-en-1992-1-2/134277778
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• GipskartonplattennachDIN 18180:2014-09mitgeschlosse-
nerOberfläche

InderBaustoffklasse B1(Abschnitt 4.3.1derDIN 4102-4):

• Kunstharzputze nach DIN 18558:1985-01 (zurückgezogen)
mit ausschließlich mineralischen Zuschlägen auf massivem
mineralischenUntergrund

• Gussasphaltestrich nach DIN 18560-1:2021-02, ohne weite-
renBelagbzw.ohneweitereBeschichtung

• Walzasphalt nach DIN 12597:2014-08 und DIN 18317:2019-
09,ohneweiterenBelagundohneweitereBeschichtung

• RohreundFormstückeaus
– weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) nach

DIN 8061:2016-05 mit einer Wanddicke (Nennmaß)
≤ 3,2 mm

– chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC) nach DIN EN 1566-
1:1999-12

InderBaustoffklasse B2(Abschnitt 4.3.2derDIN 4102-4):

• Kunstharzmörtelmitd≤3,0 mm
• Holz sowie genormte Holzwerkstoffe mit einer Rohdichte≥

400 kg/m2undeinerDicke t> 2,0 mmodermit einerRoh-
dichtevon≥230 kg/m2undeinerDickevont> 5,0 mm

• RohreundFormstückeaus
– weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) nach

DIN 8061:2016-05 mit einer Wanddicke (Nennmaß)
> 3,2 mm

– Polypropylen(PP)nachDIN 8078:2008-09
– PolyethylenhoherDichte(PE-HD)nachDIN 8075:2018-08
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Baustoffklassen nach DIN EN 13501-1

Auch nach der DIN EN 13501-1:2019-05 werden Baustoffe in
nichtbrennbareundbrennbareBaustoffklasseneingeteilt,aber
weiterdifferenziert,sodassunterschiedenwirdin:

Tabelle 1: Baustoffklassen (Quelle: angelehnt an DIN EN 13501-1)

Baustoffklasse Brandverhalten

A1 BauprodukteleisteninkeinerPhaseeines
BrandseinenBeitrag.

A2 Bauprodukteleistenauchbeieinemvollentwi-
ckeltenBrandkeinenwesentlichenBeitragzum
Brand.

B Bauprodukteleistennureinensehrbegrenzten
BeitragzumBrand.

C BauprodukteleistennureinenbegrenztenBei-
tragzumBrand.

D BauprodukteleisteneinenhinnehmbarenBeitrag
zumBrand.

E BauprodukteweiseneinhinnehmbaresBrand-
verhaltenauf.

F BeidenBauproduktenwurdekeineLeistung
festgestellt.

BauproduktewerdenindieKlassenAbisFeingeteilt.Baupro-
dukte,dienuralsBodenbelaggeprüftsind,erhaltenalsZusatz-
kennzeichnung ein untergestelltes „fl“ (Klassen Afl bis Ffl) und
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dürfenauchnuralsBodenbelageingebautwerden.Rohrisolati-
onenerhaltendieZusatzkennzeichnung„L“(KlassenALbisFL).

BauproduktederKlassenA2,B,CundDerhaltenzusätzliche
KlassifizierungenhinsichtlichderRauchentwicklung(s1,s2und
s3) sowie (mit Ausnahme der Bodenbeläge) des brennenden
Abtropfensund/oderAbfallens(d0,d1undd2).

HinsichtlichderRauchentwicklungkennzeichnet:

• s1:geringeRauchentwicklung
• s2:mittlereRauchentwicklung
• s3:hohebzw.nichtgeprüfteRauchentwicklung

Hinsichtlich des brennenden Abtropfens und/oder Abfallens
kennzeichnet:

• d0:keinbrennendesAbtropfen
• d1:keinbrennendesAbtropfenmiteinerNachbrennzeitlän-

gerals10sec
• d2:keineLeistungfestgestellt

AlsimbaurechtlichenSinnnicht brennbarwerdendieBaustoff-
klassenA1undA2-s1,d0unddieBodenbelägeA1flundA2fl-s1
eingestuft.

Alsschwer entflammbarwerdendieBaustoffklassenA2-s2,d0
bzw. A2-s1, d1 bis C-s3, d2 und die Bodenbeläge Bfl-s1 und
Cfl-s1eingestuft.

Alsnormal entflammbarwerdendieBaustoffklassenDundE
unddieBodenbelägeA2fl-s2bisEfleingestuft.
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Als leicht entflammbarwerdendieBaustoffklassenFunddie
BodenbelägeFfleingestuft.

   Hinweis

Leicht entflammbare Baustoffe (F) dürfen nicht verwendet
werden.Ausnahme:Wennsiei. V. m.anderenBaustoffendie
leichtentflammbareWirkungverlieren.Nachweisi. d. R.über
einallgemeinesbauaufsichtlichesPrüfzeugniseineramtlich
anerkanntenMaterialprüfanstalt.

ImGegensatzzurDIN 4102-4werden inderDINEN 13501
keine Bauprodukte einer bestimmten Baustoffklasse zuge-
ordnet.

JederBaustoffmussdemnacheinenVerwendbarkeitsnach-
weis und einen entsprechenden Übereinstimmungsnach-
weisaufweisen.

   Hinweis

Nach den Anforderungen der Muster-Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (MVV TB) muss bei nicht
brennbar oder schwer entflammbar geforderten Baupro-
duktendarüberhinaussichergestelltwerden,dassesnicht
durch unbemerktes fortschreitendes Glimmen und/oder
SchwelenzueinerBrandausbreitungkommenkann.

EsgeltendieAnforderungenderVerwaltungsvorschriftTech-
nischeBaubestimmungendesjeweiligenBundeslandes.
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Feuerwiderstandsklassen

Der Feuerwiderstand eines Bauteils steht für die Dauer, die
dieses Bauteil einer Normbeanspruchung nach Einheitstem-
peraturzeitkurve(ETK)standhält.Eshandeltsichhierumeine
Beanspruchung, die eine Vergleichbarkeit von Bauprodukten
ermöglichensoll,nichtumdieZeitdauer,indereinBauteilbei
einem Realbrand die Funktion des Feuerwiderstandes (Trag-
fähigkeit und/oder den Raumabschluss - d. h. Verhinderung
derBrandausbreitungoderRauchdichtigkeit)beibehält.ImRe-
albrandkönneninAbhängigkeitderBrandlasten,derRaumgeo-
metrieundderVentilationsbedingungendeutlichabweichende
Zeitdauernauftreten.

Die Feuerwiderstandsdauer wird in der deutschen
DIN 4102‑4:2016-05, in der englischen Normenreihe BS 476
oder inderkanadischenMBO-NBCund,seit2002, inderEu-
ropäischen Norm DIN EN 13501 geregelt. Eine Verwendbar-
keit von nicht normativ abgebildeten Konstruktionen kann in
DeutschlandübereineallgemeinebauaufsichtlicheZulassung,
ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, eine Zustim-
mungimEinzelfalloderübereineeuropäischeLeistungserklä-
rungnachgewiesenwerden.

Beim Zusammenfügen von Baustoffen bzw. Bauprodukten zu
baulichenAnlagenoderTeilen vonbaulichenAnlagenspricht
manvonBauarten.Diesesetzensichi. d. R.ausmehrerenBau-
teilenzusammen.

Stammen diese von einem einzigen Hersteller, so handelt es
sich um einen Bausatz i. S. d. europäischen Bauproduktever-
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ordnung(Verordnung(EU)Nr.305/2011deseuropäischenPar-
laments).

InderDIN 4102-4werdenAngabenüberBaustoffe,Bauteileund
Sonderbauteilegemacht,dienachihremBrandverhaltenaufder
GrundlagevonBrandprüfungenklassifiziertwurden.

AlleBaustoffe,BauteileundSonderbauteile,dieinderDIN 4102-
4aufgelistetunderwähntwerden,könneninDeutschlandohne
weiterenNachweisindiejeweiligenBaustoffklassenbzw.Feuer-
widerstandsklasseneingestuftwerden.

Sonstige Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile, die in der
DIN 4102-4nicht aufgeführt sind,bedürfeneinesgesonderten
NachweisesinFormeinerPrüfungihresBrandverhaltens.

EineKlassifizierungvonGesamtkonstruktionensetztimmervo-
raus,dasssämtlicheBauteilemindestensdieerforderlicheFeu-
erwiderstandsklasseaufweisen.Einefeuerhemmendgeforderte
Decke (Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten)
kannnur30 MinutendemFeuerwiderstehen,wenngleichzeitig
alletragendenundaussteifendenBauteiledieserDeckeeben-
falls eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten
aufweisen.SomitsindbeiGesamtkonstruktionenimmeralletra-
gendenundaussteifendenBauteilezubetrachten.

InderDIN 4102-4undDINEN 13501-2:2016-12sindAngaben
überklassifizierteBauteileenthalten.EineAufzählungallerklas-
sifiziertenBauteilenachDIN 4102-4kannaufgrundderVielzahl
deraufgeführtenBauteilenichterfolgen.



Brandschutzvorschriften 

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter:  

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5898

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 
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